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I. Vorbemerkung
Der zweite Versuch, eine Abgelturigssteuer. ilir Kapitalerträge in

Deutschland einzufUhren, ist aus politischer Sicht erfolgreich; die er­
sten Bemühungen aus dem Jahr 2003 waren noch im~Rahmeneines
Gesetzentwurfs zur Neuregelung der Zinsbesteuerung und zur Förde­
rung der Steuerehrlichkeit gescheitert.'

Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. 8. 20072
.

wird ab 2009 eine Abgeltungssteuer 1. H. v. 25 % tUr Kapitalerträge,Ver­
äußerungs- undTerminmarktgeschäfte in Deutschland eingefUhrt. Der
Gesetzgeber erwartet durch die Einfuhrung der Abgeltungssteuer eine
Stärkung des Faktors Kapital zum gesamten Steueraufkommen (imVer­
bund mit der Anonymität der Steuer) und zudem eine drastischeVer­
einfachung des Besteuerungsverfahrens von Kapitaleinkünften, da Ka­
pitalerträge in einer Vielzahl von Fällen nicht mehr im Rahmen der
Einkommensteuererklärung angegeben werden müssten. Im Rahmen
des Jahressteuergesetzes 2008 werden Anpassungen vollzogen.

Wie die nachfolgenden Ausfiihrungen zeigen, ist das zweite ange­
strebte Ziel - die rigorose Vereinfachung - nicht unbedingt erreicht
worden, obwohl in vielen Bereichen tatsächlich vonVereinfachungen
gesprochen werden kann. Aber auchweiterhin werden Kapitalerträge
im Rahmen der·Einkommensteuererklärung angegeben werden müs­
sen - sei es, weil aufAntrag der Steuerpflichtigen eine Günstigerprü­
fung seitens des Finanzamtes erfolgen soll oder weil Daten der Kredit­
institute nicht vollständig waren - oder weil im Rahmen der Ein':'
kommensteuererklärung z.B. außergewöhnliche Belastungen geltend
gemacht werden.

Besonders der zuletit genannte Fall ~d häufig zur Anwendung
. kommen. So werden steuerpflichtige Personen gezwungen sein, trotz
der abgeltenden Besteuerung von Kapitalerträgen. diese dem Finanz­
amt (im Rahmen 'der Einkommensteuererklärung) mitzuteilen (siehe
weitergehend unterVIIL8).

11. Einleitung
Die Abgeltungssteuer gilt nur fiir natürliche Personen, die ihre An­

higen im Privatvermögenhalten.DieAbgeltungssteuerfindet keineAn-'
wendung im betrieblichen Bereich (Einzelunternehmer, Personenge­
seilschaften) und auch nicht fiir Kapitalgesellschaften; insoweit verbleibt
es bei der Anwendung des progressiven Einkommensteuersatzes.

Die weiteren Ausfiibrungen betreffen. den Privatanleger. Ausftih­
rungen zu Lebensversicherungen sind nicht Gegenstand dieses Bei­
trags.' Soweit nicht ausdrücklich eine andere Fassung des EStG erwährit
wird, beziehen sich die Zitate auf das EStG 1. d. F. des Unternehmen­
steuerreformgesetzes 2008.

Die Kreditinstitute sind dabei weiterhin verpflichtet, dem Bundes­
zc;ntralamt rur Steuern (B2St) über die Höhe der freigestellten Kapi­
talerträge Mitteilungen zU.machen. Im Zusammenhang mit der Ein­
fiihrung der Abgeltungssteuer wurden die bestehenden Mitteilungs­
pflichten derKreditinstitute an das Bundeszentralarnt rur Steuern (§ 45 d
EStG) nicht aufgehoben, sondern insoweit modifiziert, als die bisheri­
ge Unterscheidung im Mitteilungsverfahren zwischenDividenden und
Zinsen entfallen ist.

1 Referentenentwurf v. 17.3.2003

2 BGEI. I 2007, 1912

3 Ausführliche Darstellung der Besteuerung von KapitalversicheruI1gen nach der
Unternehmensteuerreform 2008 von Rengier, DB 2007,1771

Die erst durch das Steueränderungsgesetz 20034 eingeftihrte Jahres­
bescheinigung über Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne aus Fi­
nanzanlagen (§ 24c EStG a. E) entfallt ab 2009 wieder.Ausfiiilhilfen
sollen im Rahmen der Abgeltungssteuer nicht mehr benötigt werden:
DerWegfall wird damit begründet, dass die ggf. im Rahmen einerVer­
anlagung notwendigen Daten - oder ggE die Daten, die rur erforder­
liche KorrektUren benötigt werden- sich zukünftig aus den Steuerbe­
scheinigungen nach § 45 aAbs. 2 und 3 EStG ergeben werden.Abzu­
warten bleibt, wie dies in der Besteuerungspraxis umzusetzen sein wird.

Die Neureglung gilt grds. ftir Erträge, die nach dem 31. 12.2008
zufließen (§ 52 a Abs. 1 EStG). Die Einkommensteuer ist dann auch
grds. mit dem Steuerabzug abgegolten (§ 43 Abs. 5 EStG).

Die Abgeltungssteuer gilt für alle in Deutschland steuerpflichtigen
ausländischen Kapitaleinkünfte. Die Einnahmen unterliegen der Ab­
ge1tilngssteuer (Quellensteuerabzug), wenn sie durch eine auszahlende
Stelle im Inland gezahlt werden; ansonsten werden sie im Rahmen der
Veranlagung mit dem Steuersatz von 25 % besteuert (§ 32 d Abs. 3
ESiG).

Es gilt jedoch ,Übergangsfristen zu beachten, die in den Anwen­
dungsvorschriften zur EintUhrung einer AbgeltUngssteuer aufKapital~
erträge undVeräußerungsgewinne geregelt sind (§ 52 a EStG).

Gewinne aus bis zum 31. 12. 2008 erworbenenWertpapier~n (die
keine Finanzinnovationen im heutigen Sinne von § 20 Abs. 2 Nr. 4
EStG a. E sind) sind weiterhin nach den Regeln des § 23 EStG a. F. zu
versteuern (§ 52 aAbs. 11 Satz 5 EStG),mit der Folge,dassVeräuße:'
rungsgewinne, z. B. aus Aktien, weiterhin nach dem31. 12. 2008 steu­
erfrei vereinnahmt werden können, wenn die Haltefrist von einemJahr
abgelaufen ist. Im 'steuerpflichtigen Veräußerungsfall fuidet das Halb-
einkünfteverfahren weiterhin Anwendung. .

Schuldverschreibungen, die nicht als Finanzinnovationen(§ 20
Abs. 2 Ni. 4 EStG a. F.) gelten und bisher unter die Regelungen des.
§ 23 EStG a. F. fielen, unterliegen derAbgeltungssteuer, wenn dieWert­
papiere nach dem 14.3: 2007serworben und nach dem 30. 6. 2009 ver­
äußert werden (§ 52 a Abs. 10 Satz 8 EStG). Hierdurch wird verhin-

. dert, dass sehr bng oder ggf. endlos laufende Zertifikate nicht der Ab­
geltungssteuer unterliegen. Die Frist resultiert daraus, dass grds. der weit
überwiegende Teil der Zertifikate eine begrenzte Laufzeit von zumeist
weniger' als zwei Jahre aufweisen.·

Bei Fim,nzinnovationennach heutigemVerständnis (§ 20Abs. 2 Nr.4
EStG a. F.) unterliegen Verkäufe nach dem 31.12.2008 ohne Über­
gangsfristen der Abgeltungssteuer. Leider entfallt insoweit die Jahres­

.bescheinigung nach § 24 c EStG a. E auch in diesen Fällen. Eine Bei­
behaltung der Bescheinigung (mindestens) rur diese Fälle wäre aus prak­
tischer Sicht sicherlich sinnvoll gewesen.

11I. Halbeinkünfteverfahren
Das imJahr 2001 eingeführte HaIbeinkünfteverfahren wird ilir Pri­

va.tanleger wieder abgeschafft und gilt lediglich in veränderter Form
im Bereich der betrieblichenAcleger als Teileinkünfteverfahren weiter
(§ 3 Nr. 40, § 3 c EStG).

Beim Privatanlegersind nunmehr (anlageunabhängig) die vollen
(Gesamt-)Erträge - im Rahmen des Abgeltungssatzes i. H. v. 25 %- zu

4 SteuetäuderunS'gesetz 2003 (StÄndG 2003) v. 15. 12. 2003, J3StBL 12003, 710

5 Datum des Kabinettsbeschlusses zum Entwurf eines Unternehmensteuerreforen-
gesetzes 2008 .

6 BT-Drs. 16/5491 .



versteuern; dies gilt sowohl mr die laufenden Erträge (z. B. Dividen­
den oder Zinserträge, vgl. unter rv.2) als auch bei Veräußerungstatbe"':
ständen (vgl. unterVI.3). Ggf. erfolgt im Rahmen derVeranlagung die
Versteuerung der Einnahmen mit dem geringeren persönlichen Steu­
ersatz.

IV. Umfang

IV,l Allgemein
Dei:: Anwendungsbereich der Abgeltungssteuer ist in der umfang- '

reich geänderten Vorschrift des § 20 EStG geregelt.Dabei wirdzwi­
schen laufenden Einkünften (§ 20 Abs. 1 EStG) undVeräußerungstat­
beständen (§ 20 Abs. 2 EStG) unterschieden.Wie bisher sind dabei die
Aufzählungen in den nachfolgend beschriebenen § 20 Abs. 1 und 2
EStG nicht abschließend, es handelt sich. vielmehr bei den Vorschrif­
ten der § 20 Abs.1 Nr.7 und Abs. 2 Nr.7 EStG umAuffangtatbestän­
deo

Im Rahmen von privatenVeräußerungsgeschäften i. S. d. § 23 Abs. 1
Nr. 1 EStG werden zukünftig lediglichVeräußerungen von Grundstü­

, cken und Rechten erfasst, wobei die bisher bestehende Frist von zehn
Jahren, zwischen Anschaifung und Veräußerung weiterhin bestehen
bleibt.

Veräußerungsgeschäfte mit anderen Wirtschaftsgütern, bei, denen
der Zeitraum zwischen Anschaifung undVeräußerung nicht mehr als
einJahr beträgt, sind gemäß §23Abs.1 Nr.2 Satz 1 EStG steuerpflichtig
(z. B. beweglicheWirtschaftsgüter wie Container). Die Frist von einem
Jahr erhöht sich bei denWirtschaftsgütern, aus deren Nutzung zumin­
dest in einem Kalendeljahr Einkünfte erzielt wurden, von einen auf
zehnJahre (§ 23 Abs. 1 Nr.2 Satz 2 EStG). Ob darunter zukünftig auch
der private Pkw gehört, der genutzt wird, um zur Arbeit zu gelangen,
bleibt anzuwarten. '

, Die bisherige Freigrenze mr privateVeräußerungsgeschäfte wirdvon
512 € auf 600 € erhöht (§ 23 Abs. 3 EStG).

IV.2 Laufende Erträge
Zu den laufenden Erträgen gehören grds. dieselben Einnahmen, die

bisher der Besteuerung nach § 20 EStG a. Eunterlagen:

• Gewinnanteile, Z. B. Ausschüttungen von Aktiengesellschaften, ver­
deckte Gewinnausschüttungen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1,EStG)

Hinweis:

, Bereits jetzt wird schon die Frage diskutiert, ob die Integration privater Divi­
dendeneinnahmen in den Bereich der Abgeltungssteuer zu einer- aus veifas­
sungsrechtlichenGyünden - nicht gerechifertigten SchlechtersteIlungführt.' '

• Bezüge, die z: B. nach der Auflösung einer Körperschaft oder Per­
sonenvereinigung i.S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG anfallen und die
nicht in der Rückzahlung von Nennkapital bestehen (§20 Abs. 1
Nr.2 EStGj

• Einnahmen aus einer stillen Gesellschaft sowie aus einem partiari­
, schen Darlehen (§ 20 Abs. 1 Nr; 4 EStG) ,

• Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und Renten aus Ren­
tenschulden (§ 20 Abs. 1 Nr. 5 EStG)

• Erträge aus Lebensversicherungen (§ 20 Abs. 1 Nr.6 EStG)

• Erträge aus sonstigen KapitalforderungenjederArt(§ 20 Abs. 1 Nr.7
EStG) ,

• Diskontbeträge vonWechselri und Anweisungen einschließlich der
Schatzwechsel' (§ 20 Abs.1 NI. 8 EStG) .

• die sog. Stillhalterprämien (§ 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG).

Von der Auffangvorschrift des § 20 Abs. 1 Nr.7 EStG werden nach
der Neuregelungauch diejenigen Kapitalforderungen erfasst, deren vol­
le oder teilweise Rückzahlung weder rechtlich noch faktisch garantiert
ist. Hierdurch wird der Anwendungsbereieh des § 20 Abs. 1 Nr.7 EStG
wesentlich um die derzeitig am Markt angebotenen Kapitalanlagen er­
weitert, deren volle oder teilweise Rückzahlung nicht garantiert war
(reine Spekulationspapiere).

7 Intemann, DB 2007, 1658

Die bisher als sonstige Einkünfte der Besteuerung nach § 22 Nr. 3
EStG a. E unterliegenden Stillhalterprämien8 wurden ebenfalls in den
Katalog des § 20 EStG aufgenommen, sodass sämtliche Finanzinstru­
mente im Rahmen der Abgeltungssteuer einheitlich besteuert werden
können. Die Stillhalterprämie ist dabei das Entgelt, das der Stillhalter

, als Entschädigung mr die Bindung und die Risiken, die er durch die
Begebung eines Optionsrechtserhält; unabhängig vom Zustandekom­
men eines möglichen weitereh Wertpapiergeschäfts. Der Besteuerung
unterliegt dabei derVorteil, der nach der Glattstellung (Gegengeschäft
mit sog. Closing-Ver'merk) verbleibt. Insoweit bleibt bei dieser Ein­
nahmenart der Abzug von Aufwendungen weiterhin bestehen. Es gilt
jedoch zunächst noch die Frage zu beantworten, in welchem Jahr Er­
öffuungs- und Glattstellungsgeschäft zu berücksichtigen sind. Bisher
sind Werbungskosten auch dann im Jahr des Zuflusses der Einnahme
abziehbar, wenn sie vor diesem Jahr angefallen sind oder nach diesem
Jahr mit Sicherheit anfallen werden. Entstehen künftig Werbungskos-

, ten, die im Zuflussjahr noch nicht sicher vorhersehbar waren, ist die
Veranlagung des Zuflussjahres gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr.2 AO zu
ändern.' '

Zu den Einkünften gehören auch besondere Entgelte oderVortei­
le, dienebert den bezeichneten Einnahmen oder an deren Stelle ge­
währt werden (§ 20 Abs. 3 EStG). Hierzu gehören z. B. Sachzugaben.

IV.3 Veräußerungstatbestände
Neben den laufenden Einnahmen des § 20 Abs. 1 EStG unterlie-

. gen derAbgeltungssteuer auch dieWettzuwächse, die der steuerpflich­
tigen Person durch Veräußerung entsprechender Kapitalanlagen ver­
bleiben (§ 20 Abs. 2 EStG). Auf die Haltedauer der Kapitalanlagen
kommt es dabei nicht, mehr an. Die neu geregelte Vorschrift des § 20
Abs; 2 EStG regelt die umfassende und abschließende Besteuerung von
Wertpapieren im Rahmen der Veräußerung. Der Gesetzgeber unter­
scheidet daher im Rahmen der Abgeltungsteuer nicht mehr zwischen
'der Frucht und dem Stamm des Kapitals.Vielmehr handelt es sich um
eine Steuerverhaftung wie im Rahmen desBetriebsverinögens. Da-

, nach sind sämtlicheVeräußerungen von

• Aktien, Genussrechten und ähnlichen Beteiligungen (§ 20 Abs. 2
Nr. 1 EStG), Dividendenscheine ohne Stammrecht und Zinsschei­
ne ohne Schuldverschreibung (§ 20 Abs. 2 Nr. 2 EStG),

• Termingeschäften wie Optionen, Futures, Forwards (§ 20 Abs. 2,
Nr. 3 EStG), '

• Wirtschaftsgütern, die Erträge aus stillen Gesellschaften oder eines
partiarischen Darlehen erzielen (§ 20 Abs. 2 Nr. 4 EStG),

• Lebensversicherungen (§ 20 Abs. 2 Nr. 6 EStG),

• Kapitalforderungen jeder Art (§ 20 Abs. 2 Nr.7 EStG) und

• Rechtspositionen LS. d. § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG

,steuerpflichtig.

Die Vorschrift des § 20 Abs. 2 Nr.7 EStG gilt dabei - analog§ 20
Abs.1 Nr.7 EStG - als Auffangtatbestand. Neben den bereits nach § 20
Abs. 1 Nr. 7 EStG zu versteuernden laufenden 'Erträgen, werden durch
eine entsprechende Ergänzung derVorschrift auch Wertzuwächse auf
derVermögensebene (siehe weitergehend unterv.) erfasst.

Der Besteuerung unterliegen dabei alle Erträge, bei denen entwe­
der die Rückzahlung des Kapitalvermögens, die ErtragSerzielung oder
ggf. beide Komponenten unsicher sind. Es wird daher nicht mehr auf
die Garantie, sondern auf die Leistung einer Kapitalrückzahlung oder
Entgelts abgestellt. Hierdurch werden ab 2009 auch die Kapitalanlagen
erfasst, bei denen die Rückzahlung von der Entwicklung eines Basis­
wertes (z. B. DAX) abhängig war. Hierzu gehören insbesondere Zer­
tifikate.

Zu den Einkünften gehären auch besondere Entgelte oderVortei­
le, die neben den bezeichneten Einnahmen oder an deren Stelle ge­
währt werden (§ 20 Abs. 3 EStGr

8 BFH v. 17.4. 2007, IX R 23/06,DStR2007, 1076 und BMF v. 27.11.2001, IV C 3
- S 2256 - 265/01, BStEI. I 2001, 986

9 BFH v. 3. 6, 1992,X R 91/90, BStEI. II 1992, 1017



Hinweis:

Für Zwecke der K,lpila/ertragstcucr gilt aHch die Üv~r:ragul!g von Wertpa_
pieren auj eillcn andereil Allleger als V;:räl!ßenmg, Ha/ldd! es sich lalJächlic!l
nich! um cil1el1 srmerpjlidltigm ~-o~mlg (i':. B, eine Sc!lenkimg) werden die
StcuerpJlidlligen diescn'I;:Ilvesttmd der arlszahlmdell Stelle red1lzdlig und zeit_
nah mitteilen miüsCI1, 'Odms fitr diese Fälle niellt im jalgmdm Kalellde,:iahr
eine VermdilgUJ1g nach § 32 dAvs. 4 EStG (vgi. unter V111.4) durchzl!{iihren
i51, um die zuviel eillbehallene Kapiralertragstwcr SCilCIE drs Fifl<lMZ<lnHe5 er­
,t<llle! zu iJe[.wl1mlfll (§ 43 Ab,. 1 Satz 4.fESIG).

V. Veräußerungsgewinn
Bemessungsgrundlage für die Versteuerung des Veräußerungsge­

",':inns nach § 20 Abs. 2 EStG sind die Einnahmen arn derVeräußerung
abzgJ. der in unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehwdenAuf­
wendungen (§ 20 Abs, 4 Satz 1 EStG), Dieser Betrag kann sowohl po_
sitiv als auch negativ sein.

Die Regelungen der Disagio-SufTe!" finden auf nach dem
31. 12. 2008 eI\vorbene Wertpapiere keine Anwendung mehr (§ 52 a
Ab". 10 Sa.tz 6.EStG).Die bisher notwendige Umencheidung zwischen
einer Besteuerung nach der Emis,ioIJ.\- oder Marktrendite (§ 20Abs. 2
Nr.4 Satz 2 EStG a. E) ist im Rahmen der Ermittlung der Bemes­
sr.mgsgrllndlage fLir die Abgeltungssteuer nicht mehr erforderlich.

Im R3.hmen VOll Fremdwäbrullgsge~chiftenmüs,en die.Umrech­
nungen in Euro jeweils zum Enverbs- undVerkaufSzeitpunkt erfolgen
(§ 20 Abs. 4 EStG). Damit unterliegen ab 2009 auch samcliche Wäb­
rungsgev.einne der Bes,euerung.So bietet sich ggf. :in,Wertpapiere, die
einen hohen Währungsgewinn beinhuten, noch vor dem 31. 12. 2008
zu veräußern.

Die schon bisher bei der Ermittlung von Erträgen irrt Rahmen von
priv3.tenVedllßerungsgeschäften angewendete FiFo-Methode im Rah_
men derVe!\vendungsreihenfolge bei Girosammelvet\Vahrung ist wei_
tedlill anzuwenden (§ 20 Ahs. 4 SatZ 7 EStG).

BeiTermingeschäften is. Gewinn der Differenzberrag oder der dureh
denWert einer verände.rlichen Bezugsgröße bestimmte Geldbetng oder
Vorteil abzgl. der Aufi,vendungen,die im unmittelbaren sachlichen Zu_
sammenh;mg mit dem Termjngesch.'i.ft stehen.

VI. Werbungskostenabzug
Die Berücksichtigung von entsrandenen Aufurendungen (z, B. De­

pmgebühIen, Finanzierungsko5ten, Vermögensvenovaltungsgcbühren)
als \VerbungskosLen ist grds. nicht mehr möglich (Ausnahme Veranla_
gung nach § 32 d Abs. 2 EStG (Emäge ohne Steuerahzug)), siehe un­
terVIIL2). Dies gilt sowohl rur den Fall der Abgelttmgssteuer als auch
im Ralmlen der Erklärungvon Kapicalerrrägen imRahmen einer mög­
lichen Veranlagung.

HillllJeis:

Im Ranmm der Ermiltltmg dcs VeriirljJemng.lgewimlS ko'nnenllufwendun_
gen, die im IImniuelbaren sachIi{hen ZII,amlllen!UlIIg mit der l/erä'!ßenmg ste­
ilen, weiterhin berücksichtigt werden.

Sicherlich wäre auch denkbar gewesen, analog der Regelungen im
Investmentsteuerrecht einenWerbungsko5tenabzug in die Abgeltungs_
steuer aufEbene dt'r Banken zu implementieren. Dies wäre zumindest
f\.ir von den Banken erhobene Gebühren fur die Depot- und Konto­
fuhmng denkbar gewesen. ZumindeS[ werden im Rahmen von Gbtt_
stellungsgeschäften die gezahlten Prämien in voller Höhe beruck5ich_

"'"Der Kapitalarueger sollte daher ggf. bereits im Vorfeld darauf ach_
ten, mögliche Fremdfinanzierungen zurückzufahren. Kredite könmen
aus dem Blickv.:inkel der Abgdtungssteuer vielmehr im Bereich von
Imn10bilien genutzt werden. Im Rahmen der Besteuerung der Ein_
künfce aus Vermietung und Verpachrung ist die ArE der Finanzierung

10 llMF v. 24. 11. 1986, IV 1l 4-S 2252_130/86, BSt131, 1 19H6. 0.,9

zudem ..uch greis, keine Frage, die im Rahmen der Priitung der Ein­
kunftsenielungsabsicht gestellt wird, sowcit die Finanzierung noch
marktüblich ist."

Aufgrund des Wegfalls des Werbungskostenabzugs dürfte sich bei
den entsprechenden Sachverhaltcn regelmaßig ruch, m~hr die Fr<lge
der Liebhaberei bei den Einkünften aus Kapitalvermögen steilen (vgL
aber Bei,piel zuVIlI.4).

VII, Sparer-Pauschbetrag § 20 Abs, 9 EStG
Der bj~herigeWerbungskostenpauschberrag (51 €) und der Sparer­

Freibetrag (750 €) gehen in einem einheitlichen Sp3.r"r~Pauschbetrag

i. H, v. 801 € auf. 1m Rahmen einer Zusanunenveran!agung von Ehe­
g:ttten verdoppelt sich der Betrag auf 1.602 €.

Bei Eheganen kann - wie bisher - m:er der die Kapitalerträge über­
steigende Betrag bei dem anderen Ehegatten abgelOgen werden. Ein
weiterer 'w'erbungskostenabzug ist nicht mehr möglich (Ausnahme z. E.
Fremdfinanzierung im Rahmen ~iner unternelunerischen Beteiligung
(§ 32 d Abs. 2 Nr. 3 EStG)). Der Abzug des Werbungskostenabzugs
bkibr aber bestehenden, Vv"enn z, B. eine gewerblich geprägte Perso­
nengesellschafi gegründet wird nnd die Einnahmen in diesem Bereich
ent,tehen.

Durch die begrenzte Berücksichtigung vonVerlusten am Akcienge­
schäften (weirergchend unter IX.) wird in §20Abs. 9 Satz 4 ESrG deut­
lich g~macht, dass lediglich der Saldo der verrechenbaren K3.piralenrii­
ge bei der Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags rTl;lßgebend ist.
Der Sparer-Pauschbetrag wird dabei in voUer Höhe benötigt, soweit
z, B. Zimerträge i. H. v. 801 € vorliegen und gleichzeitig einVerlust aus
derVeriiußenmg von Aktien i. H. v. 500 € erzielt wird.

Im Rahmen deI beschränkten Steuerpflicht ist der bisherige Spa­
rer-Freiberrag i. S. d. § 20 Ab,. 4 EStG ab deJn Veranlagungszeitraum
2008 zu berücksichtigen, soweit die Kapir:tieinkünfte im Rahmen der
Veranlagung zu berücksichtigen sind, was regelmäßig bei durch inlän­
dilChen Grundbesirz abgesicherten Darlehen gegeben lst (§ 50 Abs. 1
Satz 4 EStG). Ab dem Veranlagungszeirraum 2009 findet der Sp;rrer­
Pauschberrag entspTechend Anwendung.

VlIl. Erhebung und Tarif

Vlll.l Allgemein
Die Abgelrnngsstener wird mit einem Steuersatz von 25 % (zzgL

Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensrcuer) erhoben (§ 32_d Abs. 1
EStG). Da es sich 11m eine Abgdtungssteuer handelt, kommt insowdt
grds. eine Beriicksichtung der gezahlten Steuer aufdie pcnönli che Ein­
kommenstener rrichr mehr in Betracht. Der Abgeltungssteuer unter­
liegen auch die Sachverhalte, die bisher wegen Geringftigigkeit nicht
der Kapitalertrag.,teuer unterlegen haben (§ 43 Abs. 1 Nr; 7 BuchS(. b
Satz 4 EStG a. E). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsen
aufSichteinlagen, wenn Kapitalerträge nur einmal i,n Kalendeljahr gut­
geschrieben werden und 10 € nicht übersteigen sowie Bausparkonten
mit einerVerzinsungvon max.1 %. Damit fallen zukünftig auch - oh­
ne Ausnahmen - z-.~D. Sparkonren von Schulklassen unter die Abge1­
tungssteuer.

Die Steuer ist um nach § 34 cAbs.! Satz 1 EStG zu berücksichti­
gende ausländische Steuer zu mindern (§ 32 d Abs, 5 EStG). Ist die
steuerpflichtige Person kircheulteuerpflichtig, ermäßigt sich die Ab­
geltungssteuer um 25 % der auf die Kapitalertr;äge entfallenden Kir­
chensteuer. Sinn und Zweck dieser neuen Regelung ist es, dk gezahl­
te Kirehensceuer aufKapitalerträge, die grundsätzlich nach § 10Abs, 1
Nr. 4 EStG als Sonderausgaben abziehbar ist, bereits im Rahmen der
ge50nderren Steuerfestsetzung dcs § 32- d EStG pauschal zu berück­
sichtigen.l\1it dieser Regelung werde11 Kapitalerträge, bei denen nicht
der Kapitalertragsteuaabzug vorgenommen wird, gieichbehandelt mit
Kapitalenrägen, die dem Kapitalertragsteucr3bzug unterliegen und bei
denen die gezahlte Kirchemteuer gemäß § 43 a Abs. 1 Satz 2 EStG

11 BFH vOm 19.4, 2{1()5, IX R W/04, BS,EL II 2005,692 und IX R 15/04,BStBI. lJ
2005, i54



beim Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt wird. Hierfiir wur~
de eine mathematische Formel zur Berechnung in § 32 dAbs. 1 Satz 4 f.
EStG aufgenommen.

Beispiel:

Der kirchensteuerpflichtige (Kirchensteuersatz 9 %) A erzielt Kapitalein­
kütifte i. H. v. 4.000 €. Die anrechenbare ausländische Quellensteuer beträgt
600€. '

Die Einkommensteuer beträgt (4.000 € - 4 x 600 €)/(4+9 %), somit
391,19 €. Die Kirchensteuer beträgt 391; 19 € x 9 %, somit 35,21 €.

So "leicht" wie es zunächstscheint, ist die Anwendung der Abgel­
tungssteuer in der Praxis aber nicht, denn es gilt unterschiedliche Aus­
nahmen zu beachten. Die Aussage, dass Kapitalerträge zukünftig regel­
mäßig nich~ mehr in der Einkommensteuererklärung angegeben wer­
den müssen, stimmt daher nur bedingt.

Nachfolgend werden unterVIII.2 bisVUI.8 dieseAusnahmetatbe­
stände dargestellt.

VIlL2 Erträge ohne Steuerabzug (Veranlagung mit dem
persönlichen Steuersatz, § 32 d Abs. 2 EStG)

§ 32 dAbs. 2 EStG legt als Ausnahme zu den Grundsätzen des § 32 d
Abs. 1 EStG den Kreis solcher Kapitalerträge fest, die nicht unter den
abgeltenden Steuersatz von 25 %fallen, sondern fUr die gemeinsam mit
den Einkünften aus den anderen Einkunftsarten der persönliche pro­
gressive Einkommensteuertarif gilt. Die einbehaltene Kapitalertrag­
steuer hat in diesen Fällen keine Abgeltungswirkung (§ 43 Abs. 5 Satz 2
EStG). Hierdurch wird u. a. vermieden, dass betriebliche Gewinne mit
Hilfe der Abgeltungssteuer zu einem günstigen Abgeltungssteuersatz
aus dem Unternehmen herausgeschleust werden können.

Der Ausnahmeregelung des § 32 d Abs. 2 EStG unterliegen Ein­
künfte, wenn

• Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge einander nahe stehen­
de Personen ("nahe'stehende Personen" wohl i. S. d. § 1Abs, 2AStG
verstanden und nicht Angehörige i. S. d. § 15AO, z: B. Darlehen
zwischen Eltern und Kindern. Erforderlich ist, dass auf den Steuer­
pflichtigen ein beherrschende, Einfluss geltend gemacht werden
kann oder der Steuerpflichtige auf eine dritte Person entsprechend
Einfluss nehmen kann) sind,

• sie von einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft an einen An­
teilseigner gezahlt werden, der zumindestens 10 % an der Gesell­
schaft oder Genossenschaft beteiligt ist, oder der Gläubiger der Ka­
pitalerträge eine dem Anteilseigner nahe stehende Person ist, oder

• soweit ein Dritter die Kapitalerträge schuldet, der seinerseits Kapi­
tal an einen Betrieb des Gläubigers überlassen hat (sog. Back-to­
back-Finanzierung). Es handelt sich hierbei um Sachverhalte, inde­
nen einem Unternehmen Fremdkapital zugeführt wird, obwohl Ei­
genkapital vorhanden ist, das aber als private Kapitalanlage verwen­
det wird. Insoweit können aufder betrieblichen Seite Schuldzinsen
alsBetriebsausgaben genutzt werden, während die Kapitalerträge le­
diglich mit einem Steuersatz von 25 % der Besteuerung unterlie­
gen. Ein Zusammenhang ist dann anzunehmen, wenn die Kapital­
überlassung und dieKapitalanlage aufeinem einheitlichen Plan be­
ruhen (z. B. die inhaltlicheVerknüpfung der jeweiligen Zinsverein­
barungen). Es muss jedoch ein Belastungsvorteil für die Steuer­
pflichtigen entstehen. 'KeinVorteil ist vorhanden, wenn die einge­
gangenen Konditionen den Zinssätzen der EWU_Zinsstatistikfür
den betreffenden Monat entsprechen oder lediglich geringe Ab­
weichungen vorliegen.

Die zuvor beschriebenen Regeln gelten entsprechend, wenn der
, Dritte Kapital an eine Personengesellschaft, bei der der Gläubiger als

Mitunternehmer beteiligt ist, oder an eine Kapitalgesellschaft oder Ge­
nossenschaft überlassen hat, an der der Gläubiger oder eine diesem na­
hestehende Person zu mindestens 10 % beteiligt ist, sofern der Dritte
auf den Gläubiger oder die diesem nahe stehende Person zurückgrei­
fenkann.

In diesen Fällen ist ein Verlustausgleich nach den allgemeinen ein­
kommensteuerrechtlichen Grundsätzen sowie die Berücksichtigung
von Werbungskosten möglich, da § 20 Abs. 6 und 9 EStG keine An­
wendung finden (§ 32 d Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 EStG).

Ebenfalls unter die Ausnahmetatbestände fallen Erträge aus Le­
bensversicherungen, wenn diese nur zur Hälfte - bei einer Vertrags­
laufzeit von mindestens 12 Jahren undVollendung des 60. Lebensjah­
res des Steuerpflichtigen':' der Einkommensteuer unterliegen (§ 32'd
Abs.2 Nr. 2 EStG).Für diese Fälle findet § 20 Abs. 6 EStG keine An­
wendung, sodass die, allgemeinen einkommensteuerrechtlichen Ver­
lustverrechnungs- undVerlustausgleichsregeln gelten.

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2008 wird zudem eine weite­
re Optionsmöglichkeit zurAnwendung des progressiven Einkommen­
steuertarifs bei typischerweise unternehmerischen Beteiligungen ein­
geführt werden (§ 32 d Abs. 2 Nr. 3 EStG). Bezieht der Steuerpflich­
tige Ausschüttungen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG) von einer Kapi­
talgesellschaft, die nicht als bloße Kapitalanlage gehalten wird, sondern
unternehmerischen Zwecken dient, können die erhaltenen Ausschüt­
tungen dem progressiven Einkommensteuertarif - unter der Anwen­
dung des neuen Teileinkünfteverfahrens - besteuert werden. Insoweit
können dann auch wieder Aufwendungen tUr die Fremdfinanzierung
steuerlich geltend gemacht werden. Die Optionsmöglichkeit kann von
den Steuerpflichtigen in Anspruch genommen werden, bei denen von
einer unternehmerischen Beteiligung ausgegangen werden kann. Das
ist in den Fällen anzunehmen, wenn der Steuerpflichtige zu mindes­
tens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist, oder zu miIidestens
1 %beteiligt und beruflich für diese Gesellschaft tätig ist. Der (form­
lose) Antrag gilt zunächst für fünNeranlagungszeiträume als gestellt und
ist spätestens im Rahmen der Einkoqunensteuererklärung für den ent­
sprechendenVeranlagungszeitraum zu stellen. Die Option kann nur für '

'die gesamte Beteiligung einheitlich ausgeübt werden.Wird der Antrag
widerrufen, ist eine Rückkehr zur progressiven Einkommenbesteue­
rung nicht mehr möglich. Dies gelingt dann nur noch in den Fällen,
in denen die (alte) Beteiligung zunächst verkauft und eine neue Be­
teiligung zu einem späteren Zeitpunkt erworben wird.

VIIl.3 Veranlagungspflicht(zum Abgeltungssteuersatz,
§ 32 d Abs, 3 EStG)

Erträge, die nicht dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen, sind
weiterhin in der Einkommensteuererklärung anzugeben (§ 32 dAbs. 3
EStG). Hierzu gehören z. B. Gewinne aus derVeräußerung von GmbH­
Anteilen oder der (kapitalertragsteuerfreie) Verkauf von Lebensversi­
cherungen. Auch in den Fällen, in denen Wertpapiere iri einem aus­
ländischen Depot verwahrt werden, die auszahlende Stelle kein inlän­
disches Kreditinstitut ist oder ausländische Erträge gezahlt werden, füh­
ren zu einer zwingendenVeranlagung nach § 32 d Abs. 3 EStG. Eben­
so'unterliegen dei Besteuerung nach§ 32 dAbs. 3 EStG die Steuerer­
stattungszinsen nach § 233 a AO und die Erträge aus Darlehen zwi­
schen nahen Angehörigen i. S. d.§ 15 AO.

Im Rahmen der vom Finanzamt durchzuführenden Veranlagung
werden Werbungskosten nicht berücksichtigt. Die Veranlagung wird
nach den allgemeinen Regeln der Abgeltungssteuer mit einem Steu':'
ersatz von 25 % durch~frihrt. Die Abgeltungssteuer erhöht in diesen
Fällen die tarifliche Einkommensteuer (§32 dAbs. 3 Satz 2 EStG). Ggf..
ist auch ein Antrag aufGünstigerprüfung nach § 32 dAbs. 6 EStG (vgl.
unterVrn.6)' zu stellen.

VI1IA Veranlagungswahlrecht (für einzelne
Kapitalanlagen, § 32 d Abs. 4 EStG)

Erträge, die zwar der Kapitalertragsteuer (Abgeltungssteuer) unter- !

legen haben, können weiterhin in der Einkommensteuererklärung an­
gegeben werden. Der steuerpflichtigen P~rson wird einWahlrecht zu­
gestanden, das in bestimmten Sachverhaltskonstellationen (auch bei
Einzeltatbeständen) genutzt werden sollte.

Hinweis:

Zur Günstigerprüjung hinsichtlich des persönlichen Steuersatzes vgl. die
Auiführungen unter VIII. 6.

Insoweit können bisher nicht berücksichtigte Tatbestände nach­
träglich berücksichtigt werden.

Beispiel:

A .. hat sein eigengenutztes Einfamilienhaus mit einem fremdfinanzierten
Bausparvertrag finanziert. Die gut geschriebenen Zinsen unterliegen der Ka­
pitalertragsteuer. Obwohl die Einkunftserzielungsabsichtjür dieses Modell grds.



zu verneinen ist, ist seitens der Bausparkasse ungerethifertigt Kapitalertrag­
steuer einbehalten worden. Dies istim Rahmen der Veranlagung aufAntrag der
Steuerpflichtigen zu korrigieren und die einbehaltene Kapitalertragsteuer sei­
tens des Finanzamtes zu erstatten.

Zu den nachträglich zu berücksichtigenden Tatbeständen gehört
z. B. auch der nicht vollständig ausgeschöpfte Sparer-Pauschbetrag (so­
weit Erträge' bei unterschiedlichen Kreditinstituten erzielt werden),
noch nicht - im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs - berücksich­
tigte Verluste, die Anwendung der sog. Ersatzbemessungsgruncllage im
Rahmen des Kapitalertragsteuerabzpgs (§ 43 aAbs. 2 EStG), noch nicht
berücksichtigte ausländische Steuern oder die Überprüfung der tat­
sächlichenAbzugsverpflichtungfiirKapitalanlagen dem Grund und der
Höhe nach.

In diesen Fällen wird eineVeranlagung nach den Regeln des § 32 d
Abs. 3 EStG durchgefii1u:;t. Da die Kapitalertragsteuer auf die geltend
gemachten Einkünfte in diesen Fällen höher ist als der im Rahmen der
veranlagung zu berücksichtigende Betrag, Wird die Berücksichtigung
regelmäßig zu einer Steuererstattung fiihren. Liegendem auszahlenden
Kreditinstitut nicht die Anschaffungskosten des Wertpapiers vor, so
kommt bei der Bemessung der Kapitalertragsteuer weiterhin die sog.
Ersatzbemessungsgruncllage zuAnwendung.Siebeträgt wie bisher 30 %
der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung des Wertpapiers
(§ 43 aAbs. 2 Satz 7 EStG).

Auch kann in den Fällen, in denen beim Kapitalertragsteuerabzug
der steuermindernde Effekt der Kirchensteuerzahlung noch nicht be­
rücksichtigt wurde (z. B. bei Dividendenausschüttungen), im Rahmen
derVeranlagung nachgeholt werden, wenn die steuerpflichtige Person
den Kirchensteuerabzug durch das depotfuhrende Institut nicht bean­
tragt hat und sich für die Festsetzung der Kirchensteuer in derVeran­
lagung entscheidet. Ebenso besteht die Möglichkeit, bei den Veduße­
rungsfa11en Anschaffungskosten, die das depotfiihrende Institut bisher
nicht berücksichtigt hat, nunmehr im Rahmen derVeranlagung anzu­
fiihren (vgl. hierzu die Erläuterungen unter XL).

Die Kapitalertragsteuerwird <hnn im Rahmen der Einkommen­
steuerfestsetzung auf die Einkommensteuer angerechnet (§ 36 Abs. 2

, Nr.2 EStG).

VHI.5 Bemessungsgrundlage und ausländische
Quellensteuer (§ 32 d Abs. 5 EStG)

Als Sondervorschrift zu § 34 c EStG wurde § 32 d Abs. 5 EStG ein­
gefiihrt, wodurch gewährleistet ist, dass die im Ausland angefallene
Quellensteuer aufKapitalerträge im Rahmen derAbgeltungssteuer be­
rücksichtigt wird. Die festgesetzte und gezahlte und um einen ent­
standenen Errnäßigungsanspruch gekürzte ausländische Quellensteuer
mindert dabei die Abgeltungssteuer direkt und ist bereits durch das De­
pot führende Kreditinstitut zu berücksichtigen.

Beispiel:

A erzielt Kapitaleinkünfte i. H. v. 4.000 €. Die anrechenbare ausländische
Quellensteuer beträgt 600 €.
Die Abgeltungssteuer beträgt daher 1.000 €.1. 600 €= 400 €.

Alle Tatbestandsmerkmale (damit auch die persönlichenVorausset­
zungen bei den steuerpflichtigen Personen) hinsichtlich der allgemei­
nen Berücksichtigung von. ausländischen Quellensteuern sind dabei
von der auszahlenden inländischen Zahlstelle zu prüfen. Dies gilt auch
für die Fälle, in denen z. B. die Berücksichtigung fiktiver ansländischer
Steuer von weiterenVoraussetzungen abhängig ist.

Die Anrechnung der ausländischen Quellensteuer erfolgt bei Zu­
fluss der Erträge durch das Depot fiihrende Kreditinstitut. Besteht je­
doch ein Verlustverrechnungstopf, ist eine Berücksichtigung der aus­
ländischen Quellensteuer nicht möglich. Ob in diesen Fällen der Ab­
zug der ausländischen Quellensteuer noch weiterhin nach § 34 cAbs. 2
EStG möglich sein kann, erscheint m. E. fraglich. § 34 c Abs. 2 EStG
ist bei der Ermittlung der Einkünfte anzuwenden. Die Einkünfte aus
Kapitalvermögen ermitteln sich zukünftig nach § 2 Abs. 2 Satz 2 EStG,
sodass kein Raum mehr für eine Berücksichtigung "wie" Werbungs­
kosten besteht. Im Ergebnis erfolgt dann keine Berücksichtigung mehr
der (bereits einbehaltenen) ausländischen Quellesteuer.

Die Regeln zur Anwendung der Zinsillformationsverordnung
(§ 45 e EStG) bleiben ohne Änderungen bestehen.!2 Zu einer Über­
schneidung zwischen Quellensteuer und Kapitalertragste'uer und den
bestehenden Informationspflichten kommt es grds. nicht, da grds. kein
deutsches Besteuerungsrecht fiir Zinserträge von Steuerausländern be­
steht. Zinserträge von natürlichen Personen, die in Deutschland weder
ihrenWohnsitz/gewöhnlichenAufenthalt haben, unterliegen nur dann
in Deutschland der beschränkten Einkommensteuerpflicht, wenn das
Kapitalvermögen im Inland grundpfandrechtlich gesichert ist' oder
wenn es sich um bestimmte Genussrechte oderTafe1geschäfte handelt.
Nur in diesen Sonderfa11en kann es dazu kommen, dass sowohl eine
Quellensteuer zu erheben ist, als auch Mitteilungspflichten nach der
Richtlinie 2003/48/EG zu erfiillen sind.

VII1.6 Günstigerprüfung (auf Antrag, § 32 d Abs. 6 EStG)

Steuerpflichtige Personen, deren persönlicher Steuersatz niedriger
ist als der Abgeltungssteuersatz i. H. v. 25 %, haben die Wahlmöglich­
keit, die Einkünfte aus Kapitalvermögen mit ihrem niedrigeren per­
sönlichen Steuersatz - aufgrund geringer steuerpflichtiger Einkünfte­
zu versteuen. Hierdurch besteht da= auch die Möglichkeit, Verluste
und Gewinne aus unterschiedlichen Quellen zu verrechnen, die im
Rahmen der Quellenbesteuerung nicht berücksichtigt werdenkonn­
ten.

Das Wahlrecht ist im Rahmen der Einkommenste~erveranlagung
geltend zu machen und kann nur einheitlich fur sämtliche Kapitaler­
träge (also nicht depot-, kontenbezogen oder auf andere einzelne Tat­
bestände begrenzt) gestellt werden (§ 32 d Abs. 6 Satz 2 EStG), sodass
sich der persönliche Steuersatz unter Berücksichtigung sämtlicher steu­
erpflichtiger Einkünfte ergibt. Eheleute kö=en im Rahmen der Zu­
samrnenveranlagung dasWahlrecht nur einheitlich ausüben, da diese als
eine steuerpflichtige Person behandelt werden (§ 26 b EStG).

Ergibt die Günstigerprüfung (seitens des Finanzamtes), dass der per­
sönliche Steuersatz über dem Abge1tungssteuersatz liegt, gilt der An­
trag als nicht gestellt und es verbleibt.insoweit bei der bisherigen Ab­
geltungssteuer für die Kapitalerträge. .

Dabei ist m. E. ein "sog. Ping-Pong-Modell" zwischen dem Ansatz
des abgeltenden Steuersatzes von 25 % und dem persönlichen Steuer:"
satz denkbar.

Beispiel:

A erzielt steuerpflichtige Kapitalerträge i. H. v. 10.000 €. Der persönliche
Steuersatz beträgt 24 %, sodass der Al1trag al1f Günstigerpriifung gestellt und
positiv beschieden wird. In dem Binkommensteuerbescheid sind auch Verluste'
enthalten, die nachträglich seitens einer Betriebsprüfung unter die Verlustab­
zugsbeschränkung des § 15 b EStGfallen. Nach Änderung des Einkommen­
steuerbescheides beträgt der persönliche Steuersatz 28 %, sodass die Anwen~
dung der Abgeltungssteuer wiedergünstiger ist.

VIII.? Veranlagung zur Kirchensteuer (§ 51 a Abs. 2 d EStG)

Die Kirchensteuer soll grds. als Zuschlag zur Kapitalertragsteu~rer­
hoben werden (§ 51 aAbs. 2 b EStG).Dies kann aber nur dann erfol­
gen, we= die Steuerpflichtigen dies unter Bene=ung ihrer Reli­
gionszugehörigkeit beantragen (§ 51 a Abs. 2 c Satz 1 EStG).

Wird der Antrag aufEinbehalt der auf die Kapitalerträge entfallen­
den Kirchensteuer nicht bei der (grds. kirchensteuerabzugsverpflichte­
ten) depotfiihrenden Stelle gestellt, wird diese nach Ablauf de.s Kalen­
derjahres nach dem Kapitalertragsteuerbetrag veranlagt, die sich ergibt,
we= die Steuer auf Kapitalerträge nach § 32 d Abs. 1 Satz 4 und 5
EStG errechnet wird (vgl. unterVIILl).

Sind an den Kapitalerträgen mehrere Personen beteiligt (z. B. im
Rahmen einer Erbengemeinschaft), so ist ein Einbehalt der Kirchen­
steuer nur möglich, we= alle Beteiligten derselben Religionsgemein­
schaft angehören (§ 51 aAbs. 2 c Satz 10 EStG). Ist dies nicht der Fall,
sind die auf den einzelnen Kirchensteuerpflichtigen entfallenden Ka­
pitalerträge im Rahmen einerVeranlagung nach § 51 aAbs. 2 d EStG
zu versteuern. Bei Ehegatten, die nicht derselben Religionsgemein­

,schaft angehören, ist eine Aufteilung der Kapitalerträge entsprechend

12 BMF v. 6. 1. 2005, IV C 1 - S 2000 - 363/04, BStE!. I 2005,29 '



dem Von den Ehegatten angegeben Anteile an den Erträgen vorzu­
nehmen (§ 51 aAbs.2 c Satz 11 EStG).

Die Bank (als ein möglicher Kirchensteuerabzugsverpflichteter) hat
der steuerpflichtigen Person auf Verlangen eine Bescheinigung über
die einbehaltene Kapitalertragsteuer zu erteilen (§ 51 aAbs. 2 d EStG).

Der bisherige Sonderausgabenabzug der Kirchensteuer (im Rah­
men der Einkommensteuerveranlagung) wird bei der Ermittlung der
Abgeltungssteuer inkl. Kirchensteuer nachgebildet und beträgt damit
im Ergebnis nicht mehr. 25 %, sondern lediglich 24,45 %.

Beispiel:

Die inländischen Kapitaleinküt'ifte betragen 100 €.
Der Kirchensteuet'satz beträgt 9 %.

Einkommensteuer: 100 €/(4 + 0,09) == 24,45 €.
Kirchensteuer: 24,45 € x 9 % == 2,20 €.

Zu beachten ist, dass die Kirchensteuer eineJahressteuer istTritt der
. Steuerpflichtige imLaufe desVeranlagungszeitraurns aus der Kirche aus'
, oder ein, liegt insoweit einVeranlagungstatbestand des § 51 aAbs. 2 d

EStG vor. Dies m. E. aucl;l in den Fällen, in denen die Steuerpflichti­
gen z. B.der Bank als Kirchensteuerabzugsverpflichtete von diesem'
Umstand in Kenntnis gesetzt hat.

Beispiel:

A erhält Zinszahlungenam 29. 6. und 3. 7. 2009.A tritt am 28. 6.2009
in die Kirche ein und informiert noch am selben Tag seine Bank hierüber. Die
Zi11szahlung am 29. 6. muss von der Bank noch ohne den entsprechendenAn­
teil im Kirchensteuer, die Zahlung am 3. 7.jedoch mit einem Anteil an Kir­
chensteuer bet'ücksichiigen. Die Abgeltungssteuer bei der zweiten Zinszahlung
ist a11f&rund der "fiktiven" Berücksichtigung der Kirchensteuer als Sonderaus­
gabe geringer als bei der ersten Zinszahlung. Die Kirchensteuer ist daher im
Rahmen einer Veranlagung nach § 51 aAbs. 2 d EStGfestzusetzen.

Vorgesehen ist voraussichtlich ab 2011 eine elektronische Abfrage
der Konfessionszugehörigkeit mit dem Ziel, den ausschließlich direk­
ten Einbehalt der Kirchensteuer (Steuerabzug an der Quelle) möglich
zu machen (§ 51 a Abs. 2 e EStG). Eine entsprechende Datenbank soll
dann im Rahmen der Einführung des sog. "ElsterLohn II"-Verfahrens
vorhanden sein.

VlII.8· Abgeltungssteuer und außersteuerlkhe Tatbestände

Kapitaleinkünfte, die nach§ 32 dAbs. 1 EStG mit einem besonde­
ren Steuersatzbesteuert wurden oder die der Kapitalertragsteuer mit
abgeltender Wirkung. nach § 43 Abs. 5 EStG unterlegen haben, sind

·,den Einkünften, der Summe' der Einkünfte, dem Gesamtbetrag der Ein­
künfte, dem Einkommen und dem zu versteuernden Einkommen fiir
außersteuerliche Zwecke hinzuzurechnen.

Für außersteuerliche Zwecke ist weiterhin allein die Höhe der Ein­
.künfte maßgebend, nicht jedoch die Tatsache, dass einTeil der Ein­
künfte einem.besonderen Steuersatz unterworfen ist.

Nach § 2 Abs. 5 b Satz 1 EStG bleiben die Kapitalerträge, die nach
§ 32 d Abs. 1 EStG mit einem besonderen Steuersatz besteuert wur­
den oder die der Kapitalel'tragsteuer mit abgeltender Wirkung nach
§ 43 Abs. 5 EStG unterlegen haben, fiir Zwecke der Einkommensteu- '
er bei der Ermittlung der Einkünfte, der Summe der Einkünfte, dem
Gesamtbetrag der Einkünfte, dem Einkommen und dem, zu versteu­
ernden Einkommen unberücksichtigt. § 2 Abs. 5 b Satz 2 EStG macht
hiervon wiederum in den Fällen Ausnahmen, in denen die steuer­
pflichtige Person bestimmte steuerlicheVorteile geltend macht, die an
die Begriffe des § 2 EStG (Einkünfte, Summe der Einkünfte, Gesamt­
betrag der Einkünfte, Einkommen, zu versteuerndes Einkommen) an­
knüpfen. Denn fiir dieseVorteile ist allein die Höhe der Einkünfte oder
des Einkommens maßgebend, nicht jedoch die Tatsache, dass eift Teil
der Einkünfte einem besonderen Steuersatz unterworfen ist.

Die Ausnahmen (Vorschriften, die steuerliche Vorteile beinhalten)
betreffen .

• die Ermittlung der abzugsfihigen Sonderausgaben ftirAusgaben zur
Förderung steuerbegünstigter Zwecke nach § 10 b Abs.l EStG, so­
weit dies von den Steuerpflichtigen beantragt Wird,

• die grds. Berücksichtigung von Freibeträgen rur Kinder no
gabe der eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes (§ ~

Satz 2 EStG),

• die Ermittlung der zumutbaren Belastung bei außergewö
Belastungen nach § 33 Abs. 3 EStG,

• die Ermittlung des berücksichtigungsfahigen Unterhalts na
Abs.l Satz 4 EStG und des Sonderbedarfs nach § 33 aAbs
EStG ("sog.Ausbildungsfreibetrag") als außergewöhnliche
tungen.

Außerdem regelt § 2 Abs. 5 b Satz 2 EStG, dass Kapitaler1
den Begriffen des § 2 EStG zu berücksichtigen sind, soweit di,

. dere Besteuerung von Kapitalerträgen nach § 32 d Abs. 2 ESt{
schlossen ist, oder wenn nach § 32 d Abs. 6 EStG die tarifli(
kommensteuer aufAntrag der Steuerpili'chtigen angewendet 1

sofern unterliegen die Kapitaleinkünfte der tariflichen Eink(
steuer und sind dementsprechend bei der 'Einkunftsermittlun;
rücksichtigen.

Die Einbeziehung der Kapitaleinkünfte wird damitbegrün
in der Geltendmachungderartiger Steuervergünstigungen d
tungsfähigkeit der Steuerpflichtigen nachgebildet werden soll.
ge man die Erträge nicht mit in die vorgenannten Berechnun,
,würden die Steuerpflichtigen mit (passiven) Kapitaleinkünften
übersteuerpilichtigen Personen mit anderen Einkünften - z. B.
werbebetrieb oder nichtselbstständiger Arbeit ~ begünstigt we

Diese m. E. plausible Begründung witd in der Praxis dazu
dass in einerVielzahl vonVeranlagungen (regelmäßig bei der G
machung von außergewöhnlichen Belastungen wie z. B. Krar
kosten) nicht auf die Einbeziehung der Kapitalerträge verzicht
den kann. .

IX. Verluste

IX.l Abzugsverfahren

Durch die Abkopplung der unter die Abgeltungssteuer fal
Tatbestände von den übrigen Einkunftsarten, entsteht zwangslä\
neuerVerlustverrechnungskreis, da Verluste aus Einkünften na~

EStG nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten zu ver
sind.

Zunächst sind entstanden.e Verluste im Rahmen eineserW~

Verlustverrechnungstöpfes (früher: Stückzinstopf) seitens der'~,
lenden Stelle (z. B. das Kreditinstitut) zu berücksichtigen (§ 43.~

EStG). Berücksichtigtwerden dabei ausländischen Quellensteu~

.he unterVIII.5),gezahlte Stückzin.sen und.Veräußerungsverlust.•.....•

I
'.<...·

Hinweis: "
i!

. Ein solcher Verlustverrechnungstopf besteht nicht bei einem auslä.
Kreditinstitut.Verluste, die bei einem auslä.ndischen Kreditinstitut e~'

sind, können daher nur im Rahmen einer Veranlagung berücksichtigt)

.Kann eine Verrechnung imVeranlagungsjahr nicht in vollej (\,
mit positiven Einnahmen erfolgen, wird der verbleibende Ne •
trag ins Folgejahr vorgetragen.Wird das Depot gewechselt und:
dabei alle im Depot befindlichen Wirtschaftsgüter vollständig! .
anderes übertragen, werden die Verluste ebenfalls dem rieuen•...
institut mitgeteilt und gehen somit nicht verloren (§ 43 a Abs:',I
~~. . .

Im Rahmen der Verlustberücksichtigung ist eine weitere:
scheidung wichtig:Veräußerungsverluste aus Aktienverkäufen;:
mit Gewinnen aus gleichartigen Geschäften verrechenbar (§ 43(:
Satz 2 und § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG). Sinn und ZweckdieS;­
schränkung ist dieVerhinderung von durch Spekulationsgesch",
dingten abstrakt drohenden qualifizierten Haushaltsrisiken .;.. sq.
nes Fiskalinteresse.'4 Die Frage nach dem Leistungsfähigkeitspr';:
dem objektiven Nettoprinzip darfan dieser Stelle sicherlich gest~

den. Für·Zertifikate, Termingeschäfte und InvestmentfondSant~,

ten hingegen die allgemeinen' Regelungen; rur diese Geschäft~

hen keine Sonderregelungen bei der Berücksichtigung vonVe",

13 BT-DS 16/5377.43

14 BT-bS 16/5491,19



Beispiel:

Gewinne aus der Verä!!f3erung ei~es Zertifikates 2.000 € und gleichzeiti­
ger Verlust ausAktienverkäufen 1.000 €. DieAbgeltungsst.euer beträgt 500 €.
Der Verlust aus dem Aktiengeschäft wird auf den nächsten Veranlagungszeit­
raum vorgetragen.

Hierdurch wird es fiir die Praxis notwendig, einen zusätzlichen (ge­
sonderten) Verlustverrechnungskreis aufzubauen und festzustellen.

. Die Steuerpflichtigen können von den Banken eine Bescheinigung
nach amtlichen Muster verlangen, in dem die Höhe eines nicht ausge­
glichenenVerlustes bescheinigt wird. EinVortrag in den nachfolgenden
Veranlagungszeitraumentfällt, da derVerlusttopf bankenseitigauf,,0 €"
gesetzt werden muss (§ 43 Abs. 3 Satz 4 EStG). Diese Verfahrensweise
wird sich z. B. in den Fällen anbieten, iri denen die Steuerpflichtigen"
bei einen KreditinstitutVerluste und bei einem weiteren Kreditinstitut
positive Erträge erzielt, die erst im Rahmen einerVeranlagung ausge­
glichen werden können (§ 32 d EStG).

Der (unwiderrufliche) Aritrag auf Erteilung der Bescheinigung ist
dabei bis zum 15. 12. des laufenden Jahres bei dem Kreditinstitut zu
stellen (§ 43 a Abs. 3 Satz 5 EStG). Insoweit wird eine doppelte Be­
rücksichtigung vonVerlusten im Rahmen desVerlustverrechnungstop­
fes und bei derVeranlagung verhindert.

IX.2 Veranlagungsverfahren
Verbleiben auf der Ebene des Kapitalertragsteuerabzugs noch wei­

tere positive Einkünfte, können diese mitAltverlusten aus privatenVer­
äußerungsgeschäften, die bis zum 31. 12.2008 entstanden sind, ausge­
glichen werden (§ 20 Abs.6 Satz 1, § 23 Abs. 3 Satz 9 EStG). Damit
wird mr einen Übergangszeitraum sichergestellt, dass aufgelaufene und
riicht unter den bisherigen Regelungen ausgeglicheneVerluste weiter­
hin mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet
werden können, obwohl diese .Getzt) von einer anderen Einkunfuart
erfasst werden. Eine Berücksichtigung dieser Altverluste im Rahmen
der der Abgeltungssteuer unterliegenden Erträge erfolgt aber lediglich
in einer festgelegten Übergangszeit von fiinfJahren bis zum Veranla­
gungszeitraum 2013 (§ 52 a Abs. 11 Satz 11 EStG). Bestehen imVer­
anlagungszeitraum 2014 noch weitere - nicht ausgeglicheneVerluste­
können diese nur noch mit Gewinnen aus originären privatenVeräu­
ßerungsgeschäften i: S. d. § 23 EStG verrechnet werden. So bietet sich
z. B, an,abgezinste Wertpapiere zu erwerben und diese (mit Gewinn)
zu veräußern, um insoWeit Altverluste nach§ 23 EStG a. F. kompen­
sieren zu können.

Dem Gesetzestext ist nicht zu entnehmen, wie mitvorhandeneriAlt­
verlusten nach § 22 Nr. 3 EStG· zu verfahren ist. Bisher waren die dem
Optionsgeber im Rahmen vonWertpapieroptionsgeschäften gezahlten
Stillhalterprärnien als sonstige Einkünfte aus Leistungen zu versteuern.15

Nunmehr gelten sie als Einkünfte aus Kapitalvermögen i. S. d. § 20
Abs. 1 Nr. 11 EStG. Festgestellte Verluste sind m. E. ebenfalls (ggf. fiir
den bereits bestehenden Ubergangszeitraum bis zumJahr 2013) zu be­
rücksichtigen.Das bei Stillhaltergeschäften auchVerluste entstehen kön­
nen;die ertragsteuerlich zu berücksichtigen sind, düifte seit dem Urteil
des BFH v. 17. 4. 2007" unstreitig sein:Wrrd 'ein Stillhaltergeschäft im
Jahr 2008 abgeschlossen, das dazugehörige Glattstellungsgeschäft aber
erst im Jahr 2009 getätigt, ist eine Ariderung des Einkommensteuerbe­
scheides 2008 nach § 175 Abs.1 Nr.2AO durchzufiihren.Erschwerend
ist bei der Berücksichtigung entsprechender festgestellter (Alt-)Verlus-,
te im Rahmen der Abgeltungssteuer aber zu berücksichtigen, dass an­
ders als b~i den Regelungen des§ 23 Abs. 1 Nr.2 bis 4 EStG a. F., die
Vorschrift des §22 Nr. 3 EStG in der bisherigen Form bestehen bleibt.

Zu beachten ist des Weiteren, dass ein riicht auszugleichenderVer­
lust im Rahmen der Veranlagung bei den Einkünften aus Kapitalver­
mögen nur noch vorgetragen werden kann; einVerlustrücktrag ist nicht
mehr möglich (§ 20 Abs. 6 EStG). DerVerlustvortrag ist zumVorteil der
Steuerpflichtigen dabei aber ohne die betragsmäßige Begrenzung des
§ 10 d Abs. 2 Satz 1 und 2 EStG unbegrenzt möglich (§ 20 Abs. 6
Satz 3 und 4 EStG).

15 BFH v. 17. 4. 2007, IX R 23/06, DStR 2007,1076 und BMF v. 27.11. 2001, IV C 3
- S 2256 - 265/01, BStBl. I 2001, 986 .

16 BFH v. 17.4.2007, IX R 23/06,BFH/NV 2007,1414

IX.3 Zusammenfassung der Verlustberücksichtigung
Die Verlustverrechnung erfolgt: danach in der folgenden Reihen­

folge:

a. Berücksichtigung im. Jahr der erwirtschafteten Erträge über den
Verlustverrechnungstopf; .

b. positive Erträge sind (bis einschließlich 2013) mitAltverlusten aus
privatenVeräußerungsgeschäften zu verrechnen;

c.Verrechnung mit Verlusten aus Vorjahren, die bereits der Abge1­
tungssteuerunterlegen haben;

d. nicht ausgeglichene Verluste sind aufzukünftige Jahre vorzutra­
gen.

X. Erträge aus Investmentfonds
Bei der Kapitalanlage in Form von Investmentfonds sollen grds. die

gleichen Besteuerungsfolgen eintreten wie bei der Direktanlage.
Weiterhin werden die Erträge nur den Einkünften nach § 20 Abs. 1
Nr.l EStG zugeordnet, sofern es sich nicht um Betriebseinahmen han­
delt oder die Erträge zu. §22 Nr.5 EStG gehören, weil sie im Rahmen
eines zertifizierten Altersvorsorgevertrages erzielt werden. Die Ertrags­
ermittlung auf Ebenen des Fonds bleibt unverändert, sodass auf dieser
Ebene auch weiterhin Aufurendungen abgezogen werden können.

Die Abgeltungssteuer erstreckt sich aufausgeschütrete laufende Er­
träge (z.B. Zinsen, Dividenden, Mieten) sowie ausschüttungsgleiche
(thesaurierte), Erträge (§ 1 Abs. 3. InvStG). Die bisher im Rahmen des
sog. Fondsprivilegs enthaltenen Regelungen, dass ausgeschüttete Ge­
winne aus' der Veräußerung von Wertpapieren nicht steuerpflichtig
waren, entfallen (§ 2 Abs. 1 InvStG). Sind die ausgeschütteten Veräu­
ßerungsgeWinne bis zum 31. 12. 2008 entstanden, sind diese nicht
steuerpflichtig.

Hinweis:

Veräußerungsgewinne, die von dem Fonds thesauriert werden, können da­
her auch zukünftig steuerfrei vereinnC/hmt werden, wenn der Anteil vor dem
1. 1.2009 eIWorben wird.

Der Gewinn aus der Rückgabe oderVeräußerung von Investrnent­
anteilen wird unabhängig von einer Frist der Abgeltungssteuer unter­
worfen (§ 8 Abs. 5 und 6 InvStG), wobei grds. die auszahlende Stelle
den Steuerabzug durchzufiihren hat.

Die Abgeltungssteuer findet jedoch keine Anwendung aufErträge,
die aus einem Geschäftsjahr des Fonds stammen, welches noch in 2008
geendet hat (§ 18 Abs. 2 InvStG).

XI. Kapitalertragsteuer .
Die bisherige Unterscheidung zwischen der Kapitalertragsteuer und

dem Zinsabschlag entfullt. Der Kapitalertragsteuer unterliegen - wie
bisher - die vollen Erträge ohne jeden Abzug (§ 43 a Abs. 2 Satz 1
EStG). .

BeiVeräußerungsgewinnen i. S. d. § 20 Abs. 2 Nr. 1 Satz'1 und 2,
Nr. 2 Buchst.b und 7, Nr. 3 und Nr. 8 EStG bestimmt sich die Be­
messungsgrundlage dabei grds. nach § 20 Abs. 4 EStG, nämlich als
Unterschied zwischen den Einnahmen aus derVeräußerung nach Ab­
zug der Aufurendungen, die in unmittelbaren sachlichen Zusammen­
hang mit demVeräußerungsgeschäft stehen, und den Arischaffimgskos­
ten.

Sind die Anschaffungskosten nicht nachgewiesen, beträgt der Steu­
erabzug (wie bisher) 30 % der Einnahmen aus der Veräußerung oder
Einlösung der Wirtschaftsgüter (§ 43 a Abs. 2 Satz 7 EStG).

Auch bei der Übertragung von Kapitalanlagen i. S. d. § 20 Abs. 2
EStG auf einen anderen Gläubiger wird grds. von einem entgeltlichen
Geschäft ausgegangen (§ 43 Abs. 1 Satz 4EStG), sodass auch dieserVor- .
gang kapitalertragsteuerpflichtig ist. Dies kann durch einen entspre­
chenden Hinweis der übertragenden Person durch die auszahlende
Stelle korrigiert werden, indem z. B. mitgeteilt "':'ird, dass es sich bei
demTatbestand um eine ScheIlkung handelte. In diesem Fall erfolgt ei­
ne Mitteilung an das BetriebsstättenEnanzamt, sodass die Finanzver­
waltung auf diesem Weg über Sachverhalte, die die Erbschaft- und
Schenkungsteuer betreffen Kenntriis erlangt (§ 43 Abs.1 Satz 6 EStG).



Eine Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug ist wie bisher im
Rahmen eines Freistellungsauftrags oder von Nichtveranlagungsbe­
scheinigungen weiterhin möglich (§ 44 aAbs. 2 EStG).

Bei der Bemessung derXapitalertragsteuer sind von der auszahlen­
den Stelle ausländische Steuern (§ 43 a Abs. 3 Satz 1 EStG) undVer­
luste (§ 43 a Abs. 3 Satz 2 EStG) zu berücksichtigen. So sollen einer­
seits mit ausländischer Quellensteuer vorbelastete Dividendenerträge
und bestehendeVerluste bereits bei dem Steuerabzug an der Quelle in
zutreffender Höhe berücksichtigt und insoweitVeranlagungsfalle ver­
mieden werden (vgl. die Einzeltatbestände unterVIIL) .

XII. Kontenabrufverfahren
Im Zusammenhang mit der Einfii.hrung der Abgeltungssteuer wird

auch das Kontenabrufverfahren - als ein mögliches Ermittlungsinstru­
ment der Finanzverwaltung, um bestehende Konten und Depots fest­
stellen zu können - modifiziert, das durch das Gesetz zur Förderung
der Steuerehrlichkeit17 eingeführt wurde. Die Befugnis der Finanzbe­
hörden, Kontenabrufe durchzufiihren, wird dabei auf die Fälle be­
schränkt, in denen auch nach Einfii.hrung der Abgeltungssteuer noch

17 Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit v. 23,12.2003, BStBl. I 2004,22

;1
die Erf~rderlichkeit ,b.esteh~, Ko~:e? und Depots von Steuer.PfliCh~...'..
zu errrutteln, um eme gleIchmäßIge Festsetzung und Erhebung]
Steuern zu gewährleisten. So ist der Kontenabrufnur noch in den:]
len zulässig, in denen Kapitalerträge aufAntrag dem allgemeinen ~

kommensteuertarifunterworfen werden sollen (§ 93Abs. 7 Satz 1~
AO). ' .~

Ebenso ist ein Kontenabruf in den Fällen des § 2 Abs. 5 b' si
EStG. (siehehie~u auch unter VIII. 8) zuläs~ig, da .~uch in diesenl
len die Kenntms von entsprechenden KapItalertragen notwencügi
(§ 93 Abs. 7EStG).t~

Werden im Rahmen der Einkommensteuererklärung daher!
außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht, besteht grundsä~
die rechtlicheMöglichkeit fur eine Kontenabfrage durch die Fir!
behörde. ~I

Vor dernAuskunftsersuch;n sind die Steuerpflichtigen aufdie~
Hc~eit ei~es J:{ontenabrufS ~zuweisen; .von di..esem Grundsatz..",'
nur m bestlmmten Ausnahmefillen abgeWIchen werden, z. B.we~
die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des •••~
chenden liegenden Aufgaben gefährden würde (§ 93 Abs. 9 Satz 2;,

Zum Zwecke de~ Überprüfung der Rechtmäßigkeit von dur"
fiihrten Kontenabrufen sind das Ersuchen und die erzielten Erge '.
zu dokumentieren (§ 93 Abs.l0 AO).
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